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rungen mit den kompetenten Organen der Staaten 
festgelegt, auf deren Territorium sie ihre Tätigkeit 
ausübt.

2. Für die durch das vorliegende Abkommen und die 
im Punkt 1 dieses Artikels erwähnten vertragli
chen Vereinbarungen nicht geregelten Fragen, wer
den die gesetzlichen Bestimmungen der Staaten 
angewendet, auf deren Territorium die Tätigkeit 
der Organisation ausgeübt wird.

A r t i k e l  1 0

1. Die Organisation trägt die materielle Verantwor
tung für ihre Verpflichtungen im Rahmen des ihr 
gehörenden Eigentums.

2. Die Organisation trägt keine materielle Verant
wortung für die Verpflichtungen der Abkommens
partner ebenso wie die Abkommenspartner nicht 
für die Verpflichtungen der Organisation verant
wortlich sind.

A r t i k e l  1 1

1. Zur Leitung der Tätigkeit der Organisation wer
den folgende Organe geschaffen:
— der Rat als leitendes Organ,
— die Direktion als ständiges ausführendes und 

administratives Organ mit dem Generaldirektor 
an der Spitze. Der Zeitpunkt der Schaffung und 
der Beginn der Tätigkeit der Direktion werden 
vom Rat bestimmt.

2. Bis zum Beginn der Tätigkeit der Direktion über
nimmt der Vorsitzende des Rates die im Punkt 2, 
Artikel 13, angegebenen Funktionen des General
direktors zur Vertretung der Organisation.

3. Zur Kontrolle der Finanztätigkeit der Organisation 
wird die Revisionskommission geschaffen.

4. Der Rat kann solche Hilfsorgane schaffen, die zur 
Verwirklichung der Ziele des vorliegenden Ab
kommens erforderlich sind.

A r t i k e l  1 2

1. Der Rat setzt sich aus je einem Vertreter jedes 
Mitglieds der Organisation zusammen.

2. Jedes Mitglied der Organisation hat im Rat eine 
Stimme.

3. Der Rat versammelt sich mindestens einmal im 
Jahr zu ordentlichen Tagungen. Eine außerordent
liche Tagung kann auf Wunsch eines beliebigen 
Mitglieds der Organisation oder des Generaldirek
tors einberufen werden, wenn sich für ihre Einbe
rufung mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Organisation ausgesprochen hat.

4. Die Tagungen des Rates werden in der Regel am 
Sitz der Organisation durchgeführt. Der Rat kann 
einen Beschluß über die Durchführung von Tagun
gen auf dem Territorium anderer Staaten, deren 
Regierungen Mitglieder der Organisation sind, auf 
Einladung dieser Mitglieder der Organisation fas
sen.
Bis zum Beginn der Tätigkeit der Direktion tagt 
der Rat der Reihe nach in den Staaten, deren Re
gierungen Mitglieder der Organisation sind, ent
sprechend ihrer Bezeichnung nach dem russischen 
Alphabet. In diesem Falle werden die Kosten für 
die Durchführung von Tagungen von den empfan
genden Mitgliedern der Organisation getragen.

5. Der Vorsitz auf den Ratstagungen wird von Ver
tretern der Mitglieder der Organisation der Reihe 
nach entsprechend den Bezeichnungen dieser Mit
glieder der Organisation nach dem russischen Al
phabet übernommen. Als Stellvertreter des Vorsit
zenden wird ein Vertreter des nach dem Alphabet 
nächsten Mitgliedes der Organisation benannt. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter üben ihre 
Funktion bis zur nächsten ordentlichen Ratstagung 
aus.

6. Zur Zuständigkeit des Rates gehören Fragen, die 
sich auf das vorliegende Abkommen erstrecken.
Der Rat

6.1. erörtert und bestätigt Maßnahmen zur Schaffung, 
zum Erwerb oder zum Mieten sowie zum Betrieb 
des kosmischen Komplexes;

6.2. bestätigt die Pläne für die Entwicklung und Ver
vollkommnung des Fernmeldesystems der Organi
sation ;

6.3. bestimmt die technischen Forderungen für die 
Fernmeldesatelliten der Organisation;

6.4. erörtert und bestätigt das Programm für die Be
förderung der Fernmeldesatelliten der Organisa
tion auf die Umlaufbahn;

6.5. bestätigt den Plan der Verteilung der Fernmelde
kanäle zwischen den Mitgliedern der Organisation 
sowie den Modus und die Bedingungen der Nut
zung der Fernmeldekanäle durch andere Nutzer;

6.6. bestimmt die technischen Forderungen für die Bo
denfunkstellen;

6.7. stellt fest, ob die Bodenfunkstellen, die für die 
Einbeziehung in das Fernmeldesystem der Organi
sation vorgesehen sind, den technischen Forderun
gen entsprechen;

6.8. wählt den Generaldirektor und seinen Stellvertre
ter und kontrolliert die Tätigkeit der Direktion;

6.9. wählt den Vorsitzenden und die Mitglieder der 
Rivisionskommission und bestätigt die Geschäfts
ordnung dieser Kommission;

6.10. bestätigt die Struktur und den Stellenplan der Di
rektion sowie die Personalordnung der Direktion;

6.11. bestätigt den Arbeitsplan der Organisation für das 
kommende Kalenderjahr;

6.12. erörtert und bestätigt das Budget der Organisation 
und den Bericht über den Budgetvollzug sowie die 
Bilanz und die Verteilung des Gewinns der Orga
nisation;

6.13. erörtert und bestätigt die Jahresberichte des Ge
neraldirektors über die Tätigkeit der Direktion;

6.14. bestätigt den Bericht der Revisionskommission;
6.15. nimmt die offiziellen Erklärungen der Regierun

gen, die dem Abkommen beizutreten wünschen, zur 
Kenntnis;

6.16. bestimmt den Modus und die Zahlungstermine für 
die anteiligen Beiträge sowie die Umverteilung der 
Beitragsanteile gemäß Punkt 5, Artikel 15;

6.17. bestimmt die Gebühr für die Übertragung der In
formationseinheiten oder die Mietgebühr für einen 
Kanal über Fernmeldesatelliten der Organisation;

6.18. erörtert Vorschläge über die Einbringung von Kor
rekturen zum vorliegenden Abkommen und schlägt 
diese den Abkommenspartnern zur Billigung vor, 
wie es in Artikel 24 festgelegt ist;


